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Sacliverhalt und Anträge 

Der Beschwerdeführer hat sich vom 29. bis 31. März 1995 

der europäischen EignungsprUfung für zugelassene 
Vertreter unterzogen. 

Die Prüfungskornrnission teilte ihm mit Schreiben yarn 
25. September 1995 mit, dag er die Prüfung nicht 
bestanden habe und die verschiedenen Prüfungsaufgaben 
wie folgt benotet warden seieri: 

Aufgabe A: 5 - nicht ausreichend 
Aufqabe 3: 4 - ausreichend 
Aufgabe C: S - nicht ausreichend 
Aufgabe IJ: 5 - nicht ausreichend 

Mit Fax yam 5. Dezember 1995 legte der BeschwerdefUhrer 
gegen diese Entscheidung Beschwerde ein uiid beantragte, 

"- die Entscheidung der Prüfungskommission betref fend 
die Prufungsarbeit A aufzuheben und die Leistung in 
der Prüfungsarbeit A mit "4 - Ausreichend" zu 
bewer ten; 

- die Entscheidung der Prüfungskornmission betref fend 
die Prüfungsarbeit B aufzuheben und die Leistung in 
der Prüfungsarbeit B mit "3 - Gut" zu bewerten; 

die Entscheidung der Prflfungskommission betref fend 
die PrUfungsarbeit C aufzuheben und die Leistung in 
der Prüfungsarbeit C mit 11 4 - Ausreichend" zu 
bewer ten; 

die Entscheidung der Prflfungskornmission betref fend 
die PrUfungsarbeit D aufzuheben und die Leistung in 
der Prufungsarbeit D mit 11 4 - Ausreichend" zu 
bewer ten; 
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- die Entscheidung der PrUfurigskornmission, da:9 die 
europaische Eignungsprüfung 'nicht bestanden" v-urde, 
aufzuheben und diese als bestanden anzuerkennen; 

- hilfsweise: einen Termin zur rnündlichen Verhandlung 

anzuberaurrten; 

- die BeschwerdegebQhr zurückzubezahlen." 

Gleichzeitig wurde die Beschwerdegebuhr entrichtet und 

eine Beschwerdebegründung eingereicht. 

Die Eeschwerdekaznmer in Disziplinarangelegertheiten hat 

dern BeschwerdefUhrer in einem Bescheid vom 

22. Dezernber 1997 ihre vorlaufige Auffassung ntitgeteilt. 

Am 1. April 1998 antwortete der BeschwerdefUhrer per Fax 

auf die AusfUhrungen der Beschwerdekarnrner. 

Zur StUtzung seiner Beschwerde brachte der Beschwerde-
führer in schriftlichen Verfahren und in der rnundlichen 

Verhandlung von 22. Juli 1998 in wesentlichen folgendes 
vor: 

Bei der Bearbeitung der Prüfungsaufgaben A bis D habe er 

nicht nur Teile der ihxn vorgelegten Prüfungsaufgaben 

ausgeschnitten und in seine Antworten eingeklebt, 

sondern auch Ausschnitte aus Texteri nit Standard-

forrnulierungen für die jeweilige Materie, die er sethst 

mitgebracht habe. 

Er gehe davori aus, dais bei der Bewertung seiner Arbeiten 

diese vorbereiteten und dann nur noch eingefügten 

Textteile von den Prüfern nicht berucksichtigt worden 

und ibm daraus Nachteile bei der Benotung entstanden 

seien, aufgrund deren er die Prüfurig nicht bestanden 

habe. 
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Den seit 1. Februar 1995 geltenden Ariweisurigen an die 
Bewerber für den Ablauf der Prüfung (AB1. EPA 1995, 145) 
sei an keiner Stelle zu entnehmen, dais eirie soiche 
Arbeitsweise untersagt sei. Als Täuschung im Sinne der 
Randnummer 6.3 der besagten Vorschrif ten könne die 
EinfUgung vorab vorbereiteter Texte jedenfalls nicht 
angesehen werden. 

In den am 1. Februar 1995 in Kraft getretenen 
Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer 
Arbeiten (AB1. EPA 1995, 148) hei1e es zudem unter 
Randnurnmer 7: ulDie  Blätter der Prüfungsaufgabe, die em 
Bewerber znöglicherweise zerscl-ineiden und teilweise in 
seine Arbeit Ubernehznen möchte, werden einseitig 
bedruckt se in .1 Daraus sei abzuleiteri, dais es auch nicht 
verboten sei, vorab vorbereitete Texte zu verwenden. 

Die PrUfer hätten diese Einfugungen aber gariz 
offensichtlich au1er acht gelassen oder unterbewertet, 
so dais ibm bei semen Arbeiten A und C für die Note 4 
(ausreichend) und bei der Arbeit B für die Note 3 statt 
4 (ausreichend) nur ein einziger Punkt gefehit habe.. 

Die im voraus vorbereiteten Texteinschübe seien vielmehr 
wohl als Verstog gegen die Anweisungen an die Bewerber 
angesehen worden und hätten die PrUfungskornmission 
veran1aft, die europäische Eignungsprüfung des 
Beschwerdefuhrers als nicht bestanden zu werten. 

Die Prüfer legten offensichtlich gro1en Wert darauf, dais 
sich die Bewerber an alle in den Ariweisungen enthaltenen 
Formvorschrif ten hielten, und jede Miachtung dieser 
Vorschrif ten ziehe objektiv eine schlechtere Benotung 
nach sich, auch werm die Prüfer dies subjektiv von der 
Hand wiesen. 
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Dieser formale Aspekt der Bewertung falle im 

vorliegenden Fall besonders ins Gewicht, well der 

Beschwerdeführer bei zwei Aufgaben nur einen einzigeri 

Punkt rnehr gebraucht hätte, urn die Aufgabe zu besteheri. 

Unter diesen Umstànden obliege es der Karnmer, soiche 

subjektiven Bewertungsunterschiede zu uberprUfen und die 

objektiv richtige Bewertung zu ermittein. 

un Hinblick darauf unterzog der Beschwerdeführer die 
Benotung seiner einzelnen Prufungsarbeiten einer genauen 

Analyse, urn nachzuweisen, dag die objektive Qualität 
seiner PrUfungsleistung, wie von ibm geltend gemacht, 

nicht richtig beurteilt wurde. Er ersuchte die 

Beschwerdekarnrner, dasselbe zu t.iri und semen Anträgen 
auch eingedenk seiner grof!en Berufserfahrung 

stattzugeben. 

VI. 	Dem Präsidenten des Europäischen Pateritarnts und dern 

Präsidenten des Rats des Instituts der zugelassenen 

Vertreter wurde nach Artikel 27 (4) der Vorschrif ten 

über die europaische Eignungsprüfung vom 

9. Dezernber 1993 (AB1. EPA 1994, 7) in Verbindung mit 

Artikel 12, Satz 2, der Vorschrifteri in 
Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern 

(AB1. EPA 1978, 91) Gelegenheit zur Stellurignabme 
gegeben. Der Präsident des Europàischen Patentarnts lief 

sich bei der am 22. Juli 1998 abgehaltenen mündlichen 

Verhandlung vertreten. 

Ent scheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Formerfordernissen und 1st 

daher zulässig. 
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In der Sache mug die Beschwerde aus den nachstehend 
wiedergegebenen Gründen zuruckgewiesen werden. 

Wie die Karnmer in ihrem vorlaufigen Bescheid vorn 

22. De:ember 1997 dargelegt hat, heist es in den 

Anweisungen an die Bewerber für den Ablauf der Prufung 

(oben Abschnitt V), Randnurnrner 4 eindeutig: 

"...Es steht den Bewerberii frei, mit Ausnahine der unter 

Rdn. 6.1 genaxinten Gegenstande weitere Materialien und 

tJnterlagen xnitzubringen. Diese Materialien und 

Unterlagen dürf en jedoch nicht der Antwort hinzugefflgt 
werden. 

Diese Vorschrif ten sind kiar und eindeutig; insofern 
sind sic weder auslegungsfahig noch dürf en bei ihrer 

Anwendung die Urnstände des Einzelfalls eine Rolle 
spielen. 

Es wird vorausgesetzt, dais der Beschwerdeführer diese 

Vorschrif ten kannte, die für die Prufung in März 1995 

galten, weil sie am 1. Februar 1995 in Kraft getreteri 

und, wie der Beschwerdeführer selbst einräumt, vor 

Beginn dieser Prufung veröffentlicht worden sind. 

Dernnach steht fest, daZ der Beschwerdeführer von ibm 

selbst vorab vorbereitete tlnterlagen und Forrnblätter 

nicht ausgeschnitten in seine Arbeiteri einfUgen durfte, 

auch wenn sic rein formaler Natur waren. 

Die Prüfungskornmission ware mithin durchaus berechtigt 

gewesen, diesem wenn auch gutglaubig begangeneri 

Regelverstog bei der Benotung der PrUfungsarbeiten des 

Beschwerdeführers Rech.nung zu tragen. 

Die Prüfungskornmission für die europäische Eignungs- 

prufung, die am 23. Februar 1996 cine Revision ihrer 

Eritscheidung ablehnte, hat der Beschwerdekarnmer aber 
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rnitgeteilt, daS der Verstog des Beschwerdeführers gegen 

Randnumrner 4 der Anweisungen an die Bewerber für den 

Ablauf der Prüfung (oben Abschnitt V) keine Auswirkungen 

auf die Benotung seiner Arbeit hatte, weil ihrn zurn einen 

dafür keine Punkte abge:ogen wurden und zurn anderen die 

in seine Arbeiten eingefQgen Unterlagen und Schrif t-

stücke sehr wohi entsprechenden Eingang in die Bewertung 

gefunden haben. 

Unter diesen Umständen liegt es auf der Hand, dais die 

Beschwerde keineri Erfoig haben kann. 

Dies gilt urn so mehr, als die Beschwerdekarnrner in 
Disziplinarangelegenheiten genau abgegrenzte rechtliche 

Befugnisse hat, die sich aus den am 1. Mai 1994 in Kraft 

getretenen Vorschrif ten Uber die europäische 
EignungsprUfung für zugelassene Vertreter vom 

9. Dezember 1993 (oben Abschnitt VI), nachstehend VEP 

1994, ergeben. 	 - 

Nach Artikel 27 (1) dieser Vorschrif ten kann gegen die 

Entscheidungen der Prufungskornrnission nur wegen 

Verletzung ebendieser Vorschrif ten oder einer bei ihrer 

Durchfuhrung anzuwendenden Bestirnmung Beschwerde erhoben 

werden. 

Daraus folgt ganz offensichtlich, dais die Beschwerde-

kammer nicht als zweite Instanz gedacht 1st, die befugt 

ware zu prüfen, ob die Benotung der Prufungsarbeiten 

eines Bewerbers sachlich angezeigt oder richtig ist, und 

die sich auf diese Weise mit ihrer sachlichen 

Einschätzung über diejenige der PrufungskornrnissiOfl 

hinwegsetzen könnte. Dieser Grundsatz ist auch der 

seandigen Rechtsprechung zu entnehmen (D 1/92, AE1. EPA 

1993, 357 und D 6/92, AE1. EPA 1993, 361). 

Die sachliche Zuständigkeit der Beschwerdekalflrner 

beschränkt sich allein auf die Verletzung der 
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Vorschrif ten Uber die europäische Eignungsprüfung und 

der dazugehörigen Ausfuhrungsbestirnmungen oder aber auf 

die Verletzung eirier höherrangigeri Rechtsnorm. Eine 

soiche Verletzung liegt nach Auffassung der Beschwerde- 

karnmer un vorliegenden Fall nicht vor und wird vorn 

Eeschwerdeführer auch nicht geltend gernacht. 

10. 	Auch wenn einern Bewerber möglicherweise nur wenige 

Punkte für eine andere Eiristufung einer oder mehrerer 

seiner Prüfungsarbeiten fehien, 1st nach Auffassung der 

Kainrner an die standige Rechtsprechung zu denken, die 

besagt,.dag eine.Prufung in Grenzfällen zur Fest- 

stellung, ob ein Bewerber zur Ausubung der Tätigkeit 

eines zugelassenen Vertreters vor dern Europäischen 

Patentamt geeignet ist, gemAZ den Vorschrif ten der 

VEP 1994 sowie den dazugehörigen AusfUhrungsbestirnrnungen 

nicht moglich ist. 

Die Bestirnrnungen des Artikels 17 (1) VEP 1994, unter die 
die hier zu entscheidende Beschwerdesache fällt, sind 

erschöpfend. Danach mug ein Bewerber jede einzelrie 

PrUfungsaufgabe bestehen, urn die europäische 

Eignungsprüfung insgesarnt zu bestehen (S. D 8/96, 

AE1. EPA 1998, 302), oder aber, wenn er erstinals an der 

Prufung teilnirnmt, die in Regel 10 der AusfUhrungs- 

bestirnrnungen von 1994 (AB1. EPA 1994, 595) genannten 

Bedingungen erfüllen. 

Der Beschwerdeführer, auf dessen Arbeiten letzterwähnte 

Regel 10 anwendbar 1st, hat diese Erfordernisse nicht 

erfUllt. Seine Beschwerde wird daher zurückgewiesen. Da 

die Beschwerdekamrner der Beschwerde nicht stattgibt, 

kann die Beschwerdegebühr nach Artikel 27 (4) VEP 1994 

nicht zurQckgezahlt werden. 
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EntscheidungSformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 

0,  /Z~, 
J. ROckerl 

Der Vorsitzende: 

00 D 


